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und ihre fürsorgebedürftigen Kinder gewährt); Fürsorgeanstalten

für die sittlich gefährdeten und gefallenen Mädchen.

Beherzigenswert sind die amerikanischen Reformen im
Strafvollzug bei Jugendlichen, wobei der jugendliche Sünder nicht
durch Strafe zum Verbrecher gestempelt wird, sondern durch
erzieherische Einwirkung und Überwachung auf gute Bahn

gebracht werden soll.
Auch in Frankfurt bestehen natürlich besondere

Anstalten für Schwachsinnige, für Kinder mit Sprachstörungen,
für geisteskranke Kinder etc.

Durchgehen wir noch die Resultate und Nutzanwendungen,
welche Dr. Zollinger aus dem Ganzen zieht, so ist gewiss
seinem Vorschlage, es möchte in der Schweiz ein ähnlicher
Kursus organisiert werden, beizupflichten und nicht weniger
seinem anderen Vorschlag, in grössern Gemeinden möchten die

verschiedenen Vereine zur Jugendfürsorge sich zusammen-
schliessen, um ein gemeinsames Bureau zu schaffen, wie es

Frankfurt in seiner „Zentrale" besitzt. Ferner, da wir streben
müssen, nicht erst den Übeln zu wehren, sondern sie am
Entstehen zu hindern, wünscht Dr. Zollinger Schutz der
Mutter, Sorge für die Kinder von der zartesten Jugend an
und damit vor allem Verbesserung der Vormundschaft,
besonders Amtsvormund für die unehelichen Kinder. Fürsorge
für die Säuglinge durch Belehrung der Mutter zur natürlichen

Ernährung. Beschaffung guter Säuglingsmilch und

Einrichtungen zur Verpflegung der Säuglinge, Errichtung von
Kinderkrippen, Kinderbewahranstalten etc. Erweiterungen
aller Bestrebungen zur Hebung des körperlichen Wohles der

Jugend in Ferienkolonien, Ernährung und Kleidung armer
Schulkinder etc.

Wo es sich um Versorgung der Kinder handelt, bevorzugt

Zollinger die Versorgung in einer Familie. Zum Heile
der Schwachsinnigen, der jugendlichen Verbrecher, fordert
Zollinger die Heraufsetzung' der Strafmündigkeit (mindestens
auf das 16. Jahr) und Verfahren gegen Jugendliche nach
dem Verfahren in Amerika, besondere Jugendgerichte,
bedingte Verurteilung und Beaufsichtigung durch spezielle
Beamte. Möchten diese Wünsche in baldige Erfüllung gehen."

I. H.

Kleine Mitteilungen.
Schweiz.

Zürich. In die revidierte Gemeindeordnung soll für den Fall der
Annahme des neuen Wahlgesetzes eine Bestimmung aufgenommen
werden, nach welcher in die Armenpflege, die Quartierkommissionen,
die Zentralschulpflege und die Kommissionen zur Verwaltung städtischer
Anstalten volljährige Schweizerbürgerinnen gewählt werden dürfen.

Eine Lohnbewegung- der Rebfraueu. In Winterthur hat sich ein
Bebfrauenverein gebildet, der bereits 50 Mitglieder zählt. Bis jetzt
wurde den Bebfrauen per Satz (Rebstock) 6 Rappen bezahlt. Davon
mussten sie aber den Taglohn für das Stossen der Rebstecken und den
Schaub selbst bezahlen. Die Forderung der Rebfrauen geht nun auf
8 Rappen per Satz und Überlassung des Rebholzes und der Stecken

an die Rebfrau. Sie hat aber wie bis anhin Stosserlohn und Schauh
zu bestreiten.

Frauenstimmrecht. In Genf bat sich am 18. Februar der schon
längst angekündigte Verein für Frauenstimmrecht konstituiert. Sein
Zweck ist, auf allen Gebieten für die Frauen das Stimmrecht zu
erlangen, besonders das politische. Das Bureau besteht aus Frau
Hoffmann, Präsidentin, Hrn. de Morsier, Vizepräsidenten, Frl. Vidart,
Vizepräsidentin, Hrn. Valentin Grandjean, Schriftführer, uud Hrn. Paul
Robert, Quästor.

Weitere Mitglieder des Vorstandes sind: Frau Chaponniere-Chaix,
Frl. de Roulet, Frau Nardy, Frau Mathys und die Herren Testuz,
W. Viollier, Deluz, Prof. Edg. Milhaud und Prof. de Morday. Dieser
Vorstand wird sich noch vervollständigen.

Der Jahresbeitrag ist auf 1 Fr. festgesetzt. Wir wünschen dem
jungen Verein herzlich Glück und guten Erfolg. Möchten andere Städte
Genfs Beispiel folgen

Eine schweizerische Heiniarbeits-Ausstellung. Der leitende Aus-
schuss des Arbeiterbundes plant auf Anregung das Bundeskomitees des

Gewerkschaftbundes die Veranstaltung einer Heimarbeitsausstellung und
fordert die Berufsverbände auf, die Frage sorgfältig zu prüfen, damit
das Werk mit Erfolg an die Hand genommen werden kann.

Ausland.
England. Am 8. März soll im Unterhause die Vorlage, welche für

die Frauen das gleiche Wahlrecht, wie es die Männer besitzen, verlangt,
zur zweiten Lesung kommen. 400 Mitglieder sollen schon ihre
Unterstützung für den Entwurf zugesagt haben. Anderseits haben zwei
Mitglieder einen Verwerfungsantrag angemeldet.

Deutschland. Seit Neujahr erscheint selbständig und als Beilage
zur „Frauenbewegung" eine monatliche „Zeitschrift für
Frauenstimmrecht" unter der Redaktion von Dr. Anita Augspurg.

Düsseldorf. Eine Lehrerinnenversammlung unter Polizei
aufsieht, das ist doch wohl etwas ganz Neues. Als die Eingabe der
Lehrerinnen in Düsseldorf um Gehaltserhöhung abschlägig hesohieden-
worden war, versammelten sich die Damen und berieten abermals über
ihr Wohl und Wehe. Zu dieser Versammlung erschien auch ein Herr,
der sich als Polizeikommissär vorstellte.

Norwegen. Vor einiger Zeit ging durch die Presse die Nachricht,
in Norwegen, wo Frauen als Geschworene zugelassen sind, habe eine
weibliche Geschworene sich geweigert, an den Verhandlungen über
einen Sittlichkeitsprozess teilzunehmen, weil dabei peinliche Sachen

zur Sprache kämen. Wir haben s. Z. die Notiz nicht gebracht, da sie

uns kaum gla.ublich schien, und nun zeigt sich, dass wir mit unserer
skeptischen Auffassung Recht gehabt. Aus einem Privatbrief der
betreffenden Geschwornen an die Präsidentin des Weltbundes für
Frauenstimmrecht, Mrs. Cbapmann Catt, geht nämlich hervor, dass der Fall
sich gerade umgekehrt verhielt. Der Vorsitzende wollte sie zurückweisen,

weil in dem Prozess peinliche Dinge zur Sprache kamen. Sie
bestand aber auf ihrem Recht und ihrer Pflicht, als Geschworene zu
fungieren, weil eine Frau Angeklagte war und es daher von besonderer
Wichtigkeit war, dass in der Rechtsprechung auch eine weibliche
Stimme Geltung hatte. — Wir wollen nun gerne gewärtigen, ob die
Tagesblätter, die mit solch augenscheinlichem Behagen die falsche
Nachricht brachten, nun auch von der Berichtigung Notiz nehmen
werden.

In Rochester (Amerika) starb am 5. Februar Miss Mary Anthony,
die Schwester und Mitarbeiterin von Susan B. Anthony, in ihrem 80. Altersjahr.

Sie hat ihre Schwester nur um elf Monate überlebt. Auch ihre
letzten Gedanken und Wünsche galten dem Erfolg der Sache, für die
sie beide mit solcher Hingebung gekämpft hatten, dem Frauenstimmrecht.

An der Begräbnisfeier, die am 7. Februar unter grosser Beteiligung

stattfand, sprach auch Rev. Anna Shaw und überbrachte die letzten
Grasse der Verstorbenen.
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Ein warmer Aufruf an die gesamte Frauenwelt, welcher die weiteste

Verbreitung verdient und in keiner. Familie fehlen sollte.
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